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2252 ; des weiteren aus beſonderen Nebentaſſen , und zwar aus 56 Kranken⸗Unterſtützungs⸗
kaſſen 35 570 / an Krankengeld und 1915 % für Arzt und Apotheke , aus 105 Sterbekaſſen

bezw. im Umlageverfahren 15 129 / an Sterbegeldern , aus der allgemeinen Unterſtützungskaſſe
eines Vereins 464 / . Vereinsſparkaſſen zu Ende des Berichtsjahrs waren 157 mit 10094 Ein

legern und einem Geſamt⸗Einlageguthaben von 1619018 / vorhanden .
Die Leiſtungen der auf reichsgeſetzlicher und landesrechtlicher Vorſchrift beruhenden Krankenkaſſen

und der damit verbundenen Sterbekaſſen ſind bei den vorſtehenden Angaben unberückſichtigt geblieben .

4 . Die Veranlagung zur Einkommenſteuer für das Jahr 1908 .

Das Geſamteinkommen aller im Jahr 1908
A ANTE? veranlagten Perſonen im

Großherzogtum beträgt nahezu 1 Milliarde ( 952 458 224) Mark ; gegenüber dem Jahr 1886 , in

dem das Einkommenſteuergeſetz vom 20 . Juni 188 4nin Kraft, getreten iſt , hat es um 112530lo

zugenommen . Das ſteuerbare Einkommen , d. h. das Einkommen nach Abzug der Schülldzinſ en,

hat rund 875 Millionen ( genau 875627782 ) Mark betragen ; es hatte fich belaufen im Jahr 1886

auf noch nicht die Hälfte ( 414442 117 ) , war im Jahr 1903 auf 752 063 702 „ / geſtiegen ,
iſt dagegen im Jahr 1904 , wo infolge des Nachtragsgeſetzes vom 9. Auguſt 1900 die Einkommen

von 500 bis 900 Jerſtmals ſteuerfrei blieben , auf 685 354503 / zurückgegangen . Die im

Jahr 1908 zum Abzug gelangten rund 78 Millionen Mark Schuldzinſen zeigen gegenüber dem

Jahr 1886 eine Zunahme von 128,17/ .
Die Zahl der einkommenſteuerpflichtigen natürlichen und juriſtiſchen Perſonen hat im Jahr

1908 im ganzen
402 260 betragen gegenüber 317196 im Jahr 1886 , 477512 im Jahr 1903

und 335 436 im Jahr 1904 . Auf 100 Einwohner entfielen Steuerpflichtige ( ohne juriſtiſche Per

jonen ) 19,73 im Jahr 1886 ,25,56 im Jahr 1903 , 17,96 im Jahr 1904 und 20 im Jahr 1908 .

Das ſteuerbare Einkommen eines Pflichtigen leinſchl . jur . Perſonen ) hat ſich im Landesdurch —

ſchnitt belaufen auf 1307 / im Jahr 1886 , auf 1575 / im Jahr 1903 , auf 2043 Ab im

Jahr 1904 und auf 2177 ( ohne jur . Perſonen 2069 ) / im Jahr 1908 .

Faſſen wir die einzelnen Einkommensquellen ins Auge , ſo ergibt ſich folgendes Bild : im

Jahr 1908 ſind 223 055 184 / oder 23,42 % des Geſamteinkommens aus Grind - und Haus

beſitz, Vand. anth Forſtwirtſchaft , 250779874 oder 26,33 %/ aus Gewerbebettrieb , 368483815 %/

oder 38,69 % aus ſonſtiger Tätigkeit und 110139 351 / oder 14,56/ĩ aus Kapitalien bezw. als

Renten bezogen worden . Im Jahr 1886 hatte der Anteil aih beſteuerten Geſamteinkommenbetragen
für den Grund⸗ und Hausbeſitz , die Land⸗ und Forſtwirtſchaft 36,93 %, für den Gewerbebetrieb

25,7 %, für ſonſtige Arbeit , insbeſondere auch Dienſtleiſtungen 27,12 ½ und für Kapitalien bezw.
Rentengrundſtöcke 9,98 ¾. Der Grundbeſitz , die

MARD
und Forſtwirtſchaft ſind alſo in ihrer

Bedeutung für die Gewinnung des Einkommens im Lande beträchtlich zurückgegangen ; während
aus ihrem Gebiet im Jahr 1886 noch über des Geſamteinkommens gefloſſen war , iſt ihr Anteil

im Jahr 1908 unter ½ heruntergeſunken . Der Anteil des Gewerbebetriebs iſt ſich nahezu gleich
geblieben ; dagegen iſt bie Bedeutung der Dienſtleiſtungen ganz erheblich , die der Kapitalien merk⸗

lich gewachſen.
Gruppieren wir die ſteuerbaren Einzeleinkommen nach Stufen in der Weiſe , daß wir J. Ein⸗

kommen unter 1000 / als ſteuerlich geringſte Einkommen , II . ſolche von 1000 bis 3000 Ab al

kleine Einkommen , III . von 3000 bis 5000 % als mäßige Mitteleinkommen , IV . von 5000 bis

10000 % als reichliche Mitteleinkommen , V. von 10000 big - 25000 A6 als große Einkommen ,

VI . von 25 000 bis 100 000 % als ſehr große und VII . von über 100 000 / , als Rieſen
einkommen bezeichnen, ſo entfielen

auf die 1. vom ſteuerbaxen Geſamt⸗
|

2. von der Geſamtzahl der
Gruppen einkommen in den Jahren Steierpjlidtigen in den Jahren

1886 1908 1886
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aeean aan A , 8,25 63,69 19,59
Ayi piatej , aD G 47,85 50,22 69,20

III. hene 11,37 3,67 6,61
Fuy JY mamisa God 9,57 Lae 3,07
Mao adaton . 6,26 752 0,56 1712

AA APA E 3, 12 6,99 0,12 0,35
T 2,80 8,45 0,02 0,06 .

Die günſtigen Verhältniszahlen des Jahres 1908 gegenüber 1886 in den höheren Gruppen

nach wie nach Pflich tigenzahl läßt unſchwer auf die Hebung des Wohlftandes
gegen früher ſchließen.
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Das beſteuerte Geſamteinkommen des Jahres 1908 iſt auf die 53 Amtsbezirke naturgemäß
ſehr verſchieden verteilt . Gegenüber der höchſten Summe von rund 176 Millionen ( 175 979 958 )
im Bezirk Mannheim weiſt als kleinſte Summe der Bezirk Pfullendorf nur etwas über 3 Millionen

( 3346 079 „ ) auf . Über 20 Millionen Mark Einkommen finden ſich in 11 Amtsbezirken ; außer
Mannheim in den Bezirken Karlsruhe ( rund 112 Millionen ) , Freiburg ( 68) , Pforzheim ( 64) , Heidel⸗
berg ( 58) , Konſtanz ( 32) , Offenburg , Bruchſal und Baden (je 23) , Raſtatt ( 22 ) und Lörrach (21) .
In den 8 Bezirken Emmendingen , Durlach , Lahr , Weinheim , Schwetzingen , Waldshut , Villingen
und Kehl kamen je über 10 Millionen Mark ein ; unter 5 Millionen Mark ſtehen die 8 Bezirke
Breiſach , Bonndorf , Meßkirch , Eberbach , Boxberg , St . Blaſien , Adelsheim und Pfullendorf ; die

reſtlichen 26 Amtsbezirke halten ſich zwiſchen 5 und 10 Millionen Mark Einkommen . Vom Landes⸗

einkommen entfallen rund 44¼ Millionen Mark ( 44 271338 ) oder 4,06 auf juriſtiſche
Perſonen . Dieſe erreichen ihr Höchſteinkommen mit rund 23 Millionen Mark im Bezirk Mann⸗

heim, außerdem über 1 Million Mark Einkommen in den 8 Bezirken Karlsruhe ( 8 Millionen ) ,
Lörrach ( ) , Sückingen ( 19/ ) , Konſtanz , Heidelberg (je 1½) , Bruchſal , Emmendingen Ge ! )
und Pforzheim ( ) ; auf nahezu 1 Million Mark kommen ſie überdies im Bezirk Weinheim
( 997 300 A6). In weiteren 28 Bezirken erreichen fie ein Einkommen von über 10000 Mi unter

10000 bezw. 5000 / bleiben die 5 Bezirke Stockach , Bonndorf , Adelsheim , Breiſach und Eberbach ;
mit ſteuerlichem Einkommen nicht vertreten ſind die juriſtiſchen Perſonen in den 10 ländlichen
Amtsbezirken Boxberg , Bretten , Buchen , Engen , Eppingen , Ettenheim , Meßkirch , Oberkirch , Pfullen⸗
dorf und Wertheim .

Betrachten wir das Einkommen des Landes nach ſeiner Verteilung auf Städte und Land⸗

gemeinden und legen wir hierbei den Bevölkerungsſtand der letzten Volkszählung vom 1. Dezember
1905 mit 1609 Gemeinden und 2010 728 Landeseinwohnern zugrunde , dann trifft

I. auf die 6 Städte mit über 20000 Einwohnern (Freiburg , Heidelberg , Karlsruhe , Kon -

ſtanz , Mannheim , Pforzheim ) bei einer Einwohnerzahl von 24,12 ¾ der Geſamtbevölke⸗

rung ein Einkommen von 431350 867 / oder 45,29 9% des geſamten ſteuerlichen Cin -

kommens ,
II . auf die weiteren 8 Städte mit über 10000 Einwohnern ( Baden, Bruchſal , Durlach ,

Lahr , Lörrach , Offenburg , Raſtatt und Weinheim ) bei 5,56 der Geſamtbevölkerung
ein Einkommen von 74381372 Mo oder 7,81 / des Landeseinkommens ,

II . auf die 28 Gemeinden mit einer Einwohnerzahl zwiſchen 4000 und 10000 bei einer

Geſamtzahl von 6,52 9 der Landesbevölkerung ein Einkommen von 68 837 396 / oder

7,23 % des Landeseinkommens , und

IV . auf die übrigen Gemeinden , in denen 63,70 9% des Landes wohnhaft ſind , eine Ein⸗

kommensſumme von 377 888 589 AM oder 39,67 / des Geſamteinkommens .
Die Größe des Durchſchnittseinkommens wächſt alſo mit der Zunahme der Bevölkerungsdichtigkeit .

Die gleiche Erſcheinung zeigt ſich im Verhältnis der Steuerpflichtigen zur allgemeinen
Bevöllerungszahl ; je dichter die Bevölkerung , deſto größer der Anteil der Steuerpflichtigen an der

gemeinen Volkszahl . So ſind von den 402 260 ( darunter 448 juriſtiſche ) Perſonen , die im Jahr
1908 zur Einkommenſteuer herangezogen ſind , ein gutes Achtel ( 52484 , darunter 147 juriſtiſche )
im Amtsbezirk Mannheim veranlagt . Bei einem Landesdurchſchnitt von genau 20 Pflichtigen auf

Einhundert Einwohner ſteht der Bezirk Engen mit dieſer Zahl an 12 . Stelle . Darüber erheben
ſich die Amtsbezirke Mannheim ( 26,7 0/), Karlsruhe ( 25,0 %), Pforzheim (25,0 %) , Konſtanz
(23,5 01), Baden ( 22,10 ) , Durlach ( 21,6 ) , Heidelberg ( 21,50 ) , SHwebingen und Weinheim
(je 21,2 /¼8), Freiburg und Lörrach (je 21,1 %) . Den weitaus geringſten Durchſchnitt hat der

Bezirt Buchen mit 12,1 Sodann : zeigen die 6 Städte mit über 20000 Einwohnern einen

Durchſchnitt von 26,40 (höchſt Mannheim mit 27,4/s , niederſt Freiburg mit 22,30/ , die weiteren

8 Städte mit über 10000 Einwohnern einen ſolchen von 22,10 % (höchſt Baden mit 26,3 %,
niederſt Raſtatt mit 17,/ ) , die 28 Gemeinden zwiſchen 4000 und 10000 Einwohnern einen

Durchſchnitt von: 24,18 ffo: (darunter Singen bei 1871 Pflichtigen von 32,8 ja ) und die ſonſtigen
Gemeinden einen Durchſchnitt von 18,37 %

Unterſucht man die verſchiedenen Einkommensquellen , ſo ſteht der Amtsbezirk Mannheim
auch unter dieſem Geſichtspunkt voran ; er zeigt aus Grund⸗ und Hausbeſitz , Land⸗ und Forſt⸗
wirtſchaft eine Einkommensſumme von: über 17½ Millionen Mart - ( 17665 - 455 ) , aus Gewerbe —

etrieb von über 61½ Millionen Mark ( 61 630 185) , aus ſonſtiger Arbeit und Dienſtleiſtungen
von nahezu 78 Millionen Mark ( 77 859 156 ) und beim Kapital - und Renteneinkommen von
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nahezu 19 Millionen Mark ( 18 825 162) . An letzter Stelle finden ſich beim Einkommen aus

Grundbeſitz und Forſtwirtſchaft der Bezirk St . Blaſien mit noch nicht 1 Million Mark ( 988 205 ) ,
beim Einkommen aus Gewerbebetrieb und ſonſtiger Arbeit nebſt Dienſtleiſtungen der Bezirk

Boxberg mit zuſammen nur etwas über 1 Million ( 502219 bezw. 512 842 ) Mark , und beim

Kapital⸗ und Renteneinkommen der Bezirk Pfullendorf mit noch nicht / Million Mark ( 187 190) .

Scheidet man nach Gemeindegrößen , dann kommen ein

vom Einkommen aus

in den Grund - w. Hausbeſitz Gewerbe⸗ Dienſt⸗ Kapitalien

Land⸗ ani 4 (
BoRS

)
0 0 0 0

Städten über 20 000 Einwohnern 21717 50,76 51,07 62,33
Städten von 10 000 - 20 000 Einwohnern . 3,59 8,64 8,74 11,34
Gemeinden von 4000 —10 000 Einwohnern . 4,26 8,37 8,95 4,81
ſonſtigen Gemeindnunu A ane 70,98 82,23 81,24 21,46 .

Es entfällt alfo die Hälfte des Geſamtverdienſtes aus Gewerbe , Handel und Verkehr auf die

6 größten Städte , und es verzehren dort weit mehr als die Hälfte der ſogenannten Geldleute ihr
Einkommen . Die Bedeutung der Landwirtſchaft für das platte Land kommt in der Zuſammen⸗

ſtellung unverkennbar zum Ausdruck ; die verhältnismäßig hohe Zahl bei den größten Städten iſt

hier auf die hohen Einnahmen aus Wohnungs⸗ und Ladenmieten zurückzuführen . Die Hauptmaſſe
des Einkommens der juriſtiſchen Perſonen ( wozu im Sinne des Einkommenſteuergeſetzes Aktiengeſell⸗
ſchaften und Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung , dagegen nicht Stiftungen und Vereine gehören)
entfließt natürlich dem Gewerbebetrieb ; es macht 99,51 / ihres Geſamteinkommens aus ( 44100 318 ) .
Aus Grundſtücken , Gebäuden , Land⸗ und Forſtwirtſchaft ziehen ſie 0,36 % ( 145 184/ ) und aus

Kapitalien 0,96 / ( 25 836 J ) ihres Geſamteinkommens ; dieſe letzteren finden ſich durchweg in

Gemeinden unter 4000 Einwohnern .
Nahezu die Hälfte der Schuldzinſen des Landes , 49,35 y entfällt auf die 6 größten Städte ;

auf die 8 Städte mit einer Einwohnerzahl zwiſchen 10 000 und 20000 kommen 8,62/,äauf die weiteren

Gemeinden mit über 4000 Einwohnern 6,2 und auf das ſonſtige Qand 36,01 % der Schuldzinſen .
Nach der Miſchung der ſtufenweiſen Einkommensgruppen liegen die Verhältniſſe wohl

in den Bezirken am günſtigſten , wo die Steuerpflichtigen der mittleren Einkommensſtufen am

zahlreichſten vertreten ſind . Das mäßige Mitteleinkommen ( III . Stufe ) — Landesdurchſchnitt

6,61 % —iſt am höchſten beteiligt in den Amtsbezirken Pfullendorf ( 11,4 % der Einkommen⸗
ſteuerpflichtigen des Bezirks ) , Waldkirch ( 10,30 ) , Freiburg ( 9,25 ) , Karlsruhe ( 9,069 ) , Über -

lingen ( 8,71 %) , Meßkirch (8,59) , Heidelberg ( 8,06 ) , Oberkirch ( 7,33/ ) , Wolfach ( 7,76 ) , Baden

( 7,14 ) , Mannheim ( 7,31 ) , Eppingen ( 7,05 ° ) umd Pforzheim ( 7,00 ) ; am geringften ift es

beteiligt in ben Bezirfen Engen ( 3,920 ) , Shwegingen ( 3,87 ) , Borberg ( 8,79 ) und Durtah

( 3,47 %) . Das reichliche Mitteleinkommen ( IV. Stufe ) — Landesdurchſchnitt 3,07 / — zeigt

ſeinen höchſten Anteil in den Bezirken Freiburg ( 5,30 ), Karlsruhe (4,94 ) , Baden ( 4,82 h )

Heidelberg ( 4,33 ) , Mannheim ( 4,059 ) , Pforzheim ( 3,69 0/ ) , Pfullendorf ( 3,37/ ) , Lahr ( 3,18 9ĩ )
und Konſtanz ( 3,10 9/ ) ; den geringſten Anteil in den Bezirken Wiesloch ( 1,30/ ) , Engen ( „18%) ,
Buchen ( 1,040 ) umd Borberg ( 0,85 ) .

Nah der Gröğe der Gemeinden geordnet ergibt fid) folgendes :
Von den Steuerpflichtigen der

I. Stufe I . Stufe III . Stufe IV . Stufe V. Stufe VI . Stufe VII . Stufe

wohnen in den Städten Olo 0% 0/0 0/0 0% 0% 0 %
über 20 000 Einw . 14,02 33,58 5,22 57,74 70,40 74,66 65,98

in ben Städten zwiſchen
10000 und 20000
Einw . 4,15 6,13 8,77 11,12 11,17 9,88 10,25

in den Gemeinden zwiſchen
4000 und 10000 Cinw . 6,93 8,38 8,07 7,55 5,85 3,36 6,97

in den ſonſtigen Ge-
meinden . oi Ore RU 51,91 87,94 28,59 13,08 12,10 16,80 .

E3 nimmt alfo ber Anteil der größten Städte an der Zahl der Steuerpflichtigen der einzelnen
Stufen zu, je höher die Stufe iſt, und umgekehrt nimmt der Anteil des platten Landes mit der

Höhe der Stufen ab ; eine Abweichung findet ſich nur in der VII . und höchſten Stufe , wo ſich das

Verhältnis zu ungunſten der größten Städte und zu gunſten des platten Landes verſchiebt . In
der Stadt Mannheim waren 18, in Karlsruhe 7 und in Pforzheim 4 natürliche Perſonen mit

einem Einkommen von über 200 000 / veranlagt . Das größte im Lande beſteuerte Einkommen

hat 3194000 / , 11 weitere Einkommen haben über 1 Million betragen .
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Von dem Landesertrag der Einkommenſteuer in Höhe von rund 15 Millionen ( 15157354,34 )
Mark haben über 1 Million Mark aufgebracht die Amtsbezirke Mannheim ( 3 726 832 A6) , Karls⸗

vuhe ( 1984201 ) , Freiburg (1 157 436 ) und Pforzheim ( 1054287 ) . Davon - Haben die zugehörigen
Amtsſtädte aufgebracht : Mannheim 8 483 975 / , Karlsruhe 1866 303 / , Freiburg 1074046 Mo
und Pforzheim 922 334 /½ . Der Ertrag der 6 größten Städte des Landes macht 8392 947/ ,
ſomit über die Hälfte ( 55,36 0/ ) des Geſamtertrags aus , der Ertrag der weiteren 8 größeren Städte
1839981 Mo oder 8,84/ , der Ertrag der Gemeinden mit einer Einwohnerzahl zwiſchen 4000 und
10 000 . Perjonen 1014541 / oder 6,30 ½ und der Ertrag des ſonſtigen Landes 4412883 Mb
oder 29,11/ . Im Landesdurchſchnitt iſt unter Ausſcheidung der juriſtiſchen Perſonen auf einen
Steuerpflichtigen ein Steuerertrag von 33,29 Ao entfalen : In den 42 Gemeinden mit über

4000 Einwohnern iſt der auf einen Steuerpflichtigen leinſchließlich juriſtiſcher Perſonen ) durch⸗
ſchnittlich entfallende Ertrag weitaus am größten in der Stadt Donaueſchingen mit 114,36 0

geweſen ; einen durchſchnittlichen Ertrag von über 50 haben außerdem gehabt Baden mit
19,94 b , St : Blafien mit 70,11 A, Heidelberg mit 62,09 Mb; Freiburg mit 60,59 Ab, Stadt Kehl
( 8284 Einwohner ) mit 59,41 , Mannheim mit 58,60 do, Weinheim mit 56,586 ; Pforzheim
mit 54,68 o , Rarlsruhe mit 58,94 M und Schopfheim ( 3830 Einwohner ) mit 50,61 b :

j Der Anteil der einzelnen Steuerſtufen am Landesertrag hat betragen für die I : - Stufe
(ſteuerlich geringſtes Einkommen ) 2,50 Yoy fix die II . 27,18 ¼, die III . 11½40 %, die IV . 42,68 %½,
die V. 12,04/ , die VI . 13,71/ , und für die VII . ( Rieſeneinkommen ) 19,88 0/ . Die 244 Perſonen
der VII . Stufe haben alſo nahezu / der ganzen Einkommenſteuer aufzubringen gehabt , wohin⸗
gegen ihr Einkommensanteil noch nicht Fomdes Landeseinkommens betrug .

5 . Die Steuern der konfeſſionellen Verbände des Großherzogtums
im Jahr 1908 .

Die Grundſätze der neuen badiſchen Vermögensſteuergeſetzgebung , die durch die Orts - und

Landes⸗Kirchenſteuer -Geſetze vom 20 . November 1906 auch in der Beſteuerung für die kirchlichen
Bedürfniſſe zur Geltung gelangt ſind , haben erſtmals im Jahr 1908 Anwendung gefunden .

Bei der Umlegung der Steuern für allgemeine kirchliche Bedürfniſſe , welche die im Groß⸗
herzogtum wohnenden Bekenner der beſteuernden Kirche aufzubringen haben , ſind die im Staats —
ſteuerkataſter feſtgeſtellten Vermögens⸗ und Einkommenſteueranſchläge mit der Beſonderheit als maß —
gebend erklärt , daß die Vermögensſteueranſchläge unter 3000 / und die Einkommenſteueranſchläge
unter 250 M6 ( 1000 / ſteuerbares Einkommen ) ſteuerfrei bleiben . Dem Steuerfuß war eine
Höchſtgrenze geſetzt von jährlich 1 / Vermögensſteuer und 259 Einkommenſteuer ,

Von der Beſteuerungsbefugnis für allgemeine kirchliche Bedürfniſſe haben im Jahr 1908
die vereinigte evangeliſch -proteſtantiſche Kirche , die römiſch⸗katholiſche Kirche und die iſraelitiſche
Religionsgemeinſchaft , Gebrauch gemacht ; die altkatholiſche Religionsgemeinſchaft hat Landeskirchen⸗
ſteuer nicht erhoben .

i! Von den Geſamtvermögensſteueranſchlägen des Landes im Betrag von 8 778 693 436 Mo

ſtanden zur Verfügung dem Steuerzugriff der evangeliſchen Landeskirche 2 972 882 700 / oder

33,90ö/, der katholiſchen Kirche 2 605 885˙000 Ab oder 29,68 %, der Landesſynagoge 512 800 650 /
oder 5,84 %,ͤ den 3 Verbänden insgeſamt alſo 6091568 350 / oder 69,38 . Von der Ge—⸗
ſamtſumme der Einkommenſteueranſchläge des Großherzogtums in Höhe von 875 627782 b

onnten von der evangeliſchen Kirche 191476 860 oder 21,87 9/ , von der katholiſchen Kirche
58 273 565 Jb oder 17,50 %, und von der Landesſynagoge 34 328 340 AM oder 3,92 / , ins —

geſamt alfo 379078765 / oder 43,29 zur Landeskirchenſteuer herangezogen werden .
Im Vergleich zur Anzahl ihrer Bekenner zeigen die Anteile der einzelnen Religionsgemein —

ſchaften an den für Landeskirchenſteuern verfügbaren Werten eine merkliche Abweichung . Die Zahl
der Angehörigen der drei in Betracht kommenden Konfeſſionen berechnet ſich für 1908 auf

069 649 Perſonen . Die Bekenner der evangeliſchen Landeskirche machen hierbei 792218 oder
3838 0) dieſer Geſamtzahl aus , die Katholiken 124495 oder 60,31 %% und die Angehörigen der

andesſynagoge 26 936 oder 131 fo. Der Anteil an den dem Steuerzugriff der drei Konfeſſionen
ünterworfenen Vermögensſteueranſchlägen von 6091 ' 568 350 beträgt jedog für die evangeliſche

irche 48,30 %, für die katholiſche Kirche 42,78 / und für die Landesſynagoge 8,42/ . Nach
er Verteilung der kirchlich ſteuerbaren Einkommmensanſchläge von 379 078 765 / verſchiebt ſich
AS Verhältnis abermals zuungunſten der Katholiken ; es beträgt für die evangeliſche Kirche
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